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Patientenverfügung wozu? 

Patientenverfügungen dienen heute 

vorwiegend dazu, sich vor ärztlichen 

Kunstfehlern zu schützen. 

Gian Domenico Borasio 



Welche Kunstfehler? 

● Künstliche Ernährung bei weit fortgeschrit-

tener Demenz 

● Künstliche Beatmung im Sterbeprozess 

● Amputation bei infauster Prognose 

● Übermäßige künstliche Flüssigkeitszufuhr statt 

Mundpflege 

● ... 



Welche Kunstfehler am Lebensende? 

● Künstliche Ernährung bei weit fortgeschrit-

tener Demenz 

● Künstliche Beatmung im Sterbeprozess 

● Amputation bei infauster Prognose 

● Übermäßige künstliche Flüssigkeitszufuhr statt 

Mundpflege... 



Wie wollen wir sterben? 

● Im eigenen Bett, möglichst schnell (5 %). 

● Würdevoll und ohne (lange) zu leiden. 

● Spätestens, wenn Angehörige nicht mehr 

erkannt werden. 

● Möglichst natürlich … 

● Selbstbestimmt 

● Mit ärztlicher Unterstützung 



Mythos Hypokratischer Eid 

Ich schwöre bei Apollon, 

dem Arzt, bei 

Asklepios, Hygieia und 

Panakeia und bei allen 

Göttern und Göttinnen, 

indem ich sie zu 

Zeugen mache … 
Hippokrates (460–ca. 370 v. u. Zt.) 



Genfer Gelöbnis 

Bei meiner Aufnahme in den ärztlichen Berufsstand 

gelobe ich, mein Leben in den Dienst der Mensch-

lichkeit zu stellen. 

Ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und 

Würde ausüben. … 

Ich werde jedem Menschenleben von der Empfängnis an 

Ehrfurcht entgegenbringen und selbst unter Bedrohung 

meine ärztliche Kunst nicht in Wider-spruch zu den 

Geboten der Menschlichkeit an-wenden … 



Vor 175 Jahren ... 



Was spricht gegen natürliches Sterben? 

• 1945 Dialyse 

• 1952 Langzeitbeatmungssystem 

• 1954 Erfolgreiche Nierentransplantation 

• 1957 Mund-zu-Mund-Beatmung 

• 1958 Herzschrittmacher implantiert 

• 1960 Herzdruckmassage 

• 1961 Herz-Lungen-Wiederbelebung 

• 1962 Defibrillation 

• 1980 PEG-Magensonde 



Wie können wir das erreichen? 

● Durch eine konkrete Patientenverfügung 

● Durch Ablehnung lebenserhaltender Maßnahmen 

● Durch Ablehnung wiederbelebender Maßnahmen 

● Mit Unterstützung von Vertrauenspersonen 

● Durch genaue Beschreibung, wann es soweit ist 

● Durch eigenes Tun bzw. Unterlassen 

● Durch Hilfe anderer ... 



Häufige Probleme 

● Keine oder unqualifizierte Patientenverfügung 

● Die Patientenverfügung greift zu spät, z. B. 

weil eine Reichweitenbeschränkung nicht 

erkannt wurde 

● Die Patientenverfügung ist nicht konkret 

● Keine oder unqualifizierte Bevollmächtigte 

● Patient wird behandelt ohne Zustimmung 

● Arzt und Bevollmächtigter sind sich nicht einig   

● Behandlung ist nicht zum Wohle des Patienten 



Für welche Situationen? 

● Grundsätzlich: Wenn nicht mehr selbst 

bestimmt werden kann 

● Wenn keine Hoffnung auf wesentliche 

Besserung besteht, die Selbstbestimmung 

wieder zulässt (nicht immer klar bestimmbar) 

● Wenn Schwerstpflegebedürftigkeit absehbar ist 

● Wenn Einwilligungsunfähigkeit andauert 

● Wenn Intensivmedizin erforderlich ist... 



Einwilligungsfähigkeit 

Zur Feststellung der Einwilligungsfähigkeit hat der Arzt jeweils 

im Einzelfall zu prüfen, ob die Person fähig ist, 

● einen bestimmten Sachverhalt zu verstehen; dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf das Ziel des Vorhabens, 

Verfahren, Beeinträchtigungen, Risiken und Alternativen, 

● diese Information in angemessener Weise zu verarbeiten, 

● sie nachvollziehbar und nicht durch Krankheit oder 

geistige Unreife verzerrt zu bewerten, 

● auf dieser Grundlage von Verständnis, Verarbeitung und 

Bewertung den eigenen Willen zu bilden und zu äußern. 



Was soll dann getan werden? 

● Immer: Palliativmedizinische Betreuung 

● Therapiezieländerung (nicht mehr curativ) 

● Liebevolles Unterlassen (Borasio) 

● Keine Intensivmedizin, keine Organoperation 

● Keine Amputation, keine Dialyse/Beatmung 

● Keine künstliche Ernährung (keine Flüssigkeit) 

● Keine Wiederbelebungsversuche 



Darf's ein bisschen mehr sein? 



Ist es rechtens? 

Grundgesetz 
Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

Artikel 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und 

nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 

Sittengesetz verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.  

In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen 

werden. 



Patientenverfügungsgesetz 

● ist im § 1901 f BGB geregelt, 

● trat am 1. September 2009 in Kraft, 

● hat keine Reichweitenbeschränkung, 

● Angehörige nicht automatisch bevollmächtigt, 

● Bevollmächtigte sind Betreuern gleichgestellt. 



Bindungswirkung einer PV 

Der in einer PV zum Ausdruck kommende Wille ist unmittel-

bar bindend, wenn 

● der Verfasser Festlegungen gerade für diejenige Lebens- 

und Behandlungssituation getroffen hat, die nun zu ent-

scheiden ist, 

● der Wille nicht auf ein Verhalten gerichtet ist, das einem 

gesetzlichen Verbot unterliegt, 

● der Wille noch aktuell ist und 

● keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die PV durch 

äußeren Druck oder aufgrund eines Irrtums zustande 

gekommen ist. 



Wann kommt die PV zum Einsatz? 

● Immer erst: Wenn ich meinen Willen nicht mehr bilden 

oder verständlich äußern kann. 

● Wenn eine Situation vorliegt für die ich in meiner PV 

Vorkehrungen getroffen habe. 

● Dann „prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die 

aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen.“ 

● Der Arzt „und der Betreuer erörtern diese Maßnahme 

unter Berücksichtigung des Patientenwillens als 

Grundlage für die … zu treffende Entscheidung.“  
§ 1901 a 



Wie kommt die PV zum Einsatz? 

● Eine gerichtlich Genehmigung „ist nicht 

erforderlich, wenn zwischen Betreuer und 

behandelndem Arzt Einvernehmen darüber 

besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung 

oder der Widerruf der Einwilligung dem … 

Willen des Betreuten entspricht.“ 

● Die gesetzlichen Vorschriften „gelten für 
Bevollmächtigte entsprechend.“ § 1901 a 



Entwicklung zum Gesetz hin 

● 1976 Europarat über Rechte Kranker und Sterbender 

● 1976 Verfügung für Ärzte (Bund für Geistesfreiheit) 

● 1978 Patiententestament (Prof. Uhlenbrock) 

● 1980 Patientenverfügung (DGHS) 

● 1992 Patientenschutzbrief (DGHS) 

● 1993 Optimale Patientenverfügung (HVD) 

● 2004 Patientenverfügung (BMJ) 

● 2004 Standard-Patientenverfügung (HVD) 

● 2009 Gesetz zur Patientenverfügung (BGB) 



Reichweitenbeschränkungen 

● BMJ Patientenverfügung 

● Christliche Patientenvorsorge 

● Standard Patientenverfügung des HVD 

● Optimale Patientenverfügung des HVD 



BMJ Patientenverfügung (2004) 

Wenn 

● ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar im unmittelbaren Sterbe-

prozess befinde ... 

● ich mich im Endstadium einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit befinde, 

selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist ... 

● infolge einer Gehirnschädigung meine Fähigkeit, Einsichten zu gewinnen, Entschei-

dungen zu treffen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nach Einschät-

zung zweier erfahrener Ärztinnen oder Ärzte aller Wahrscheinlichkeit nach unwieder-

bringlich erloschen ist, selbst wenn der Todeszeitpunkt noch nicht absehbar ist. Dies 

gilt für direkte Gehirnschädigung ebenso wie für indirekte Gehirnschädigung. Es ist 

mir bewusst, dass in solchen Situationen die Fähigkeit zu Empfindungen erhalten 

sein kann und dass ein Aufwachen aus diesem Zustand nicht ganz sicher auszu-

schließen, aber unwahrscheinlich ist ... 

● ich infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses (z. B. bei Demenzer-

krankung) auch mit ausdauernder Hilfestellung nicht mehr in der Lage bin, Nahrung 

und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen. 

● Eigene Beschreibung der Anwendungssituation ... 



Christliche Patientenvorsorge (2011) 

Wenn   

● ich mich entweder aller Wahrscheinlichkeit 

nach unabwendbar im unmittelbaren 

Sterbeprozess oder 

● im Endstadium einer unheilbaren, tödlich 

verlaufenden Krankheit befinde 

● Raum für ergänzende Verfügungen ... 



Wenn 

● ich mich unabwendbar im unmittelbaren Sterbeprozess 

bzw. im Endstadium einer zum Tode führenden Erkran-

kung befinde, 

● ich in Folge einer schweren Gehirnschädigung mein 

Bewusstsein verloren habe und dies aller Wahrschein-

lichkeit nach unwiederbringlich ist (»Dauerkoma«), 

● ich aufgrund eines weit fortgeschrittenen Hirnabbau-

prozesses (z. B. bei Demenz nach dem Alzheimer-

Typus) trotz Hilfestellung Nahrung nicht mehr auf 

natürliche Weise zu mir nehmen kann, 

HVD Standard-Patientenverfügung (SPV) 



Erweiterte Ankreuzvariante (SPV) 

● auch wenn bei schwerem, unheilbarem Leiden der 

Todeszeitpunkt noch nicht absehbar wäre. 

● auch wenn absehbar keine wesentliche Besserung da-

hingehend erfolgt, dass ich wieder Einsichten gewinnen 

und (i. d. R. sprachlich) mit anderen Menschen in 

Kontakt treten kann. 

● auch wenn bei Demenz ein noch nicht so weit fort-

geschrittenes Stadium vorliegt, aber eine organisch 

bedingte Lebensbedrohung (z. B. Nierenversagen) 

hinzuträte, die nur durch intensivmedizinische bzw. 

belastende Maßnahmen abwendbar wäre. 



Erweiterte Standard-Patientenverfügung 

● Wenn ich in Folge einer schweren Gehirnschädigung keine 

Einsichten mehr gewinnen und mit Menschen nicht mehr in Kontakt 

treten kann, soll das Warten auf wesentliche Besserung 

beschränkt werden auf ___ Monate/Wochen/Tage. 

● Wenn (z. B. in Folge von Schlaganfall oder Unfall) körperliche 

Dauerschädigungen mit bleibender Bettlägerigkeit bzw. 

Schwerstpflegebedürftigkeit vorliegen. 

● Bereits jetzt sind intensivmedizinische Maßnahmen von mir 

prinzipiell nicht mehr erwünscht (aufgrund hohen Alters, 

schwerer Erkrankung o. ä.). 

● Versuche zur Wiederbelebung wünsche bzw. akzeptiere ich, aber 

nur unter der Bedingung, dass sie innerhalb von fünf Minuten 

nach dem Herz-/Kreislauf-Stillstand erfolgen. 



Erweiterte Standard-Patientenverfügung 

● Wenn ich in Folge einer schweren Gehirnschädigung keine 

Einsichten mehr gewinnen und mit Menschen nicht mehr in Kontakt 

treten kann, soll das Warten auf wesentliche Besserung 

beschränkt werden auf ___ Monate/Wochen/Tage. 

● Wenn (z. B. in Folge von Schlaganfall oder Unfall) körperliche 

Dauerschädigungen mit bleibender Bettlägerigkeit bzw. 

Schwerstpflegebedürftigkeit vorliegen. 

● Bereits jetzt sind intensivmedizinische Maßnahmen von mir 

prinzipiell nicht mehr erwünscht (aufgrund hohen Alters, 

schwerer Erkrankung o. ä.). 

● Versuche zur Wiederbelebung wünsche bzw. akzeptiere ich, aber 

nur unter der Bedingung, dass sie innerhalb von fünf Minuten 

nach dem Herz-/Kreislauf-Stillstand erfolgen. 

● Versuche zur Wiederbelebung lehne ich in jedem Fall heute schon 

ab. 



Weitere Anbieter 

Es gibt im Internet über 250 Anbieter. 

Nach 2009 veröffentlicht und kostenlos zu nutzen: 

● BMJ 2004 Empfehlung mit vier Standardsituationen 

● Ärztekammer Westfalen-Lippe 

● Bayerisches Staatsministerium 

● Universitätsklinikum Bergmannsheil 

● Deutsche Bischofskonferenz & Rat der ev. Kirche 

● Malteser Deutschland GmbH 

● Erweiterte Ankreuzvariante der SPV des HVD 



Standard-Patientenverfügung des HVD 

 





SPV-Ankreuzvariante 



Ausgearbeitete, erweiterte SPV 







Anwendungssituationen 

● Unfall mit Notfallbehandlung 

● Krankenhausbesuch für geplante Operation 

● Pflegeheimeinweisung wegen Gebrechlichkeit 

● Sterben in heimischer Umgebung 



Welche Vollmachten brauche ich? 

● Gesundheitsvollmacht 





Welche Vollmachten brauche ich? 

● Gesundheitsvollmacht 

● (Vorsorge-)Vollmacht 



Martha Musterfrau, 14.06.1941 12345 Berlin, Wallstraße 65 

Peter Musterfrau 12345 Berlin, Wallstraße 65 030 654321 

Lutz Musterfrau 23456 Hamburg, Hoher Wall 5 040 7654321 

x 

x 



x 



Welche Vollmachten brauche ich? 

● Gesundheitsvollmacht 

● (Vorsorge-)Vollmacht 

● Bankvollmacht 

● Evtl. öffentliche Vollmacht 



Was bietet der HVD sonst noch? 

● Kostenlose Beratung 

● Hinweiskärtchen 

 



Was bietet der HVD sonst noch? 

● Kostenlose Beratung 

● Hinweiskärtchen 

● Hausbesuche (in Berlin) 

● Hinterlegung (für Mitglieder) 

● Notfallpass (bei Hinterlegung) 



 

 

Max Mustermann 

07.07.1951 

10179 Berlin 

www. 



Was kostet das? 

● Die Broschüre Standard-Patientenverfügung, 

enthält den gezeigten Fragebogen sowie 

Vorsorgevollmachten zum sofort nutzen 

und ein Hinweiskärtchen zum Bei-sich-tragen 3,00 € 

● Erstellung der unterschriftsreifen Patientenverfügung 

mit ausgefüllten Vorsorgevollmachten und dem 

Hinweiskärtchen zum Bei-sich-tragen, 

wenn nicht online eingegeben 50,00 € 

● Erstellung der unterschriftsreifen Patientenverfügung 

mit ausgefüllten Vorsorgevollmachten und dem 

Hinweiskärtchen zum Bei-sich-tragen, 

wenn online eingegeben 36,00 € 

 



Optimale Patientenverfügung des HVD 

● Keine Reichweitenbeschränkung 

● Wird Intensivmedizin gewünscht Ja/Nein/Je nach Situation 

● Sind schwere körperliche Dauerschäden annehmbar? 

● Bei Hirnverletzung o. ä. Lebenserhaltung? 

● Lebensverlängerung bei Demenz? 

● Künstliche Ernährung erwünscht? 

● Konsequentes Sterben lassen wenn möglich? 

● Therapiezieländerung zum Sterben zulassen erwünscht? 

● Einstellung zur legalen Sterbehilfe? 



OPV-Mappe kostenlos nachfordern 



Was ist zu tun? 

● Bevollmächtigte bestimmen 

● Beraten lassen 

● Patientenverfügung erstellen (lassen) 

● Originale bezeugen lassen 

● Dokumente hinterlegen 

● Hinweiskärtchen bei sich führen 

● Konto- und evtl. öffentliche Vollmacht 



 



Wie erreichen Sie uns? 

Beratung zur Patientenverfügung beim: 

   Humanistischen Verband Deutschlands 

Bundeszentralstelle Patientenverfügung  

10179 Berlin, Wallstraße 65 

030 613904-11, -12 oder -32 

Montags bis Freitags 10 bis 17 Uhr,  

außer Mittwochs 

Vor Ort: 

Humanistischer Verband NRW 

44135 Dortmund, Küpferstraße 1 

0231 527248 


